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Vorgeschriebene Beprobungen von Spenderstuten 
 zur Gewinnung von Eizellen und Embryonen  
 
 für den nationalen Handel  
 
 

Nationale  Embryo-Entnahmeeinheit  

 
Für nationale Embryo-Entnahmeeinheiten 

bestehen nach TierZG und SamEnV 

keine Vorschriften für die Beprobung von Spenderstuten. 

 

 

Spenderstuten die                             -   Anzeichen  

                                                                 oder 

-  der Verdacht auf Ausbruch  

 

                                                              einer melde- oder anzeigepflichtigen Krankheit  

                                                              die durch Eizellen oder Embryonen übertragen werden kann 

 

zeigen  

 

                    sind unverzüglich von der Gewinnung von Eizellen und Embryonen ausgeschlossen. 

 

 

 

 

Fachliche Empfehlung 

 

Spenderstuten einer nationalen Embryo-Entnahmeeinheit sollten eine 

Gesundheitsbescheinigung für die Zulassung von Spenderstuten zur Eizellen und 

Embryonengewinnung entsprechend einer zugelassene EU Embryo-Entnahmeeinheit 

vorlegen können (siehe Anlage 20/1a). 

 

Unmittelbar vor jeder Eizellen und Embryonengewinnung ist der klinische 

Gesundheitsstatus der Spenderstute zu dokumentieren (Anlage 20/1b). 
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Vorgeschriebene Beprobungen von Spenderstuten 
in EU Embryo-Entnahmeeinheit zur Gewinnung von Eizellen und 
Embryonen  

 
 

EU  Embryo-Entnahmeeinheit  

  

Einzuhalten ist 
 

- Kein Natursprung 30 Tage vor der Entnahme und während der Gewinnungszeit  
                              

Richtlinie 92/65/EWG, Anhang D, Kapitel IV, Nr.  4.1 

 
Beprobung frühestens 14 Tage nach Beginn der 30 tägigen Natursprungkarenz 

aber nicht mehr als 90 Tage vor der Entnahme von Eizellen oder Embryonen 
Richtlinie 92/65/EWG, Anhang D, Kapitel IV, Nr.  4.2 – 4.3 

 

 

 Probenmaterial Erreger Erkrankung Nachweismethode Empfehlungen Wiederholung 

 

Vollblut 
 

 

viral 
 

EIA 
 

Infektiöse Anämie 
 

 

AGPT (Coggins Test) 
oder ELISA 
 

  

alle 90 Tage 
(kein 
Natursprung)  

 

Clitoris-Tupfer („Kohlemedium“) 

 

Eine Serien / Beprobung  
besteht aus: 
 
1.   Einzeltupfer: 
 

             Fossa clitoridis 
 
2.   Sammeltupfer: 
 

      a.  Sinus clitoridis rechts 
      b.  Sinus clitoridis mitte 
      c.  Sinus clitoridis links 
 

 

bakteriell 
 

 

 

Taylorella 
equigenitalis 

 
(CEMO) 
 
 

 

CEM 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PCR 
RT-PCR 
 

kulturell  
(mindestens 7 Tage) 

 

gekühlter  

Übernacht-

Transport  
 
 
Immer nach 
antimikrobieller 
Behandlung 
 

früheste Probe: 
 

7. Tage nach 
systemischer  B. 
 

21. Tag nach 
örtlicher B. 

 
 

 
 

Eine Serien  

aus zwei Tupfern (s.o.) 
 

Zwei Serien 

aus je zwei Tupfern (s.o.) 
 

   

 
Gewinnungsphase von Embryonen  

(KB nur mit Samen von EU-Besamungsstationen) 
   

 
1. Möglichkeit 

Nach Gewinnung   -   direkte Übertragung im Gewinnungsland 
                                 -   direkte Übertragung in EU-Mitgliedsland 

 

 
2. Möglichkeit 

Nach Gewinnung   -    Einfrieren von Embryonen (TG-Embryonen) 
 

 
TG-Embryonen: 

 
30 Tage separate Lagerzeit / Lagerquarantäne vor Gebrauch oder Versand 

 
Richtlinie 92/65/EWG, Anhang D, Kapitel III, Abschnitt II, Nr. 5.2) 

 
Stand:  April 2015 
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 Probenmanagement für EU-Spenderstuten 

 
Anforderungen an Spenderstuten entsprechend RL 92/65/EWG 
 
1.  RL 92/65/EWG, Anhang D, Kapitel IV, Nr.1 

 

Vor der Entnahme von Eizellen oder Embryonen muss eine 
amtstierärztliche Bescheinigung  

für die Spenderstute und den Betrieb der Spenderstute vorgelegt werden. 
(gemäß Artikel 4 der RL 2009/156/EWG, siehe Anlage 20/1a) 

 
a. RL 92/65/EWG, Anhang D, Kapitel IV, Nr.4.1 

 

Vor der Entnahme von Eizellen oder Embryonen: 
Die Spenderstute darf mindestens 30 Tage nicht im Natursprung eingesetzt 

werden. 
 

b. RL 92/65/EWG, Anhang D, Kapitel IV, Nr.4.2 
 

In den letzten 30 Tagen vor der Entnahme von Eizellen oder Embryonen: 
Untersuchung der Spenderstute frühestens 14 Tage nach Beginn der 30 tägigen 
Natursprungkarenz auf  infektiöse Anämie der Einhufer mittels Blutprobe 
(Coggins-Test oder ELISA). 
Ein negatives Probenergebnis darf maximal 90 Tage alt sein. 

 

2. RL 92/65/EWG, Anhang D, Kapitel IV, Nr.4.3 
 

Vor der Entnahme von Eizellen oder Embryonen: 

Untersuchung der Spenderstute auf  Taylorella equigenitalis (CEM)  

frühestens 14 Tage nach Beginn der 30 tägigen Natursprungkarenz. 
 

 Bei jeder Untersuchung sind je zwei Tupfer zu nehmen: 
1. Tupfer (Einzeltupfer) aus der Fossa clitoridis 
2. Tupfer (Sammeltupfer) aus Sinus clitoridis 
 

Eine CEM – Beprobung  nach einer antimikrobiellen Behandlung  
darf frühestens erfolgen:    7 Tage nach einer systemischen Behandlung 

      21 Tage nach einer örtlichen Behandlung  
 

 Bei einer kulturellen Untersuchung der Tupfer: 
 Zwei Probenserien im Abstand von 7 Tagen 
 

 Bei einer PCR / RT-PCR Untersuchung der Tupfer: 
 Nur eine Probenserie 
 
3. RL 92/65/EWG, Anhang D, Kapitel III,  Absatz II, Nr.1 und Nr. 2 
 

Gewonnene Embryonen gelten als Ergebnis einer Besamung mit Samen, der die 
Anforderungen der RL 92/65/EWG erfüllt (EU-Samen). 

 
Zur Erzeugung von EU-Eizellen oder EU-Embryonen:  
-  kein Einsatz von Samen der nur die Bedingungen nach SamEnV erfüllt  
-  kein Natursprung  

 



Equine Embryo-Entnahmeeinheit 

5 

Handbuch Pferdebesamungsstationen Anlage 20/3   

 Probenmanagement für EU-Spenderstuten 

    

Fachliche Empfehlungen: 

 

1. Terminliche Abstimmung mit dem zuständigen Veterinäramt für die Attestierung 

bei innergemeinschaftlichem Verbringen von frischen Embryonen. 

 

2. Tupfer mit Kohlemedium benutzen (für CEMO Untersuchung notwendig) 

 

3. Haltbarkeitsdatum der Tupfer überprüfen 

 

4. Verschickung per Übernachttransport 

gekühlt, nicht gefroren bei 4 °C (entsprechend einem Frischsamenversand) 

 

5. Untersuchungsbeginn im Labor innerhalb von 24 Stunden nach Probennahme 

 

6. Wochenende beachten: Probennahme möglichst zum Wochenbeginn. 

 

7. Blutprobe (infektiöse Anämie der Einhufer) – Serumprobe 

 

8. Versand der Blutprobe : siehe Tupfer 

 

9. Auf korrekte Beschriftung der Proben und der Untersuchungsformulare achten. 

 

10. Bei größeren Kontingenten evtl. vorab Absprache mit dem Labor 

 

11. Bei unklaren Ergebnissen: 

Interpretationen durch den Vertrags- bzw. Stationstierarzt  

und ggf. sofortige Nachbesserung. 

 

12. Benachrichtigung der Ergebnisse:  

-  Vertrags- bzw. Stationstierarzt (Einsender) 

-  Nach Absprache an zuständiges Veterinäramt  

        (im Untersuchungsauftrag vermerken) 

 

13. Auswahl der Labore: 

-  Die Kompetenz der CEM-Diagnostik, IA-Diagnostik muss     

   sichergestellt sein.  

   Für Drittlandexport eventuell HBLB Untersuchungszertifikat. 
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 Probenmanagement für EU-Spenderstuten 

  

Vorgeschriebene CEM - Untersuchung  
von Spenderstuten für den innergemeinschaftlichen Handel (EU) 

 

        -  Je Tupferserie 2 Tupfer 

 1. Tupfer (Einzeltupfer)   -  der Fossa clitoridis  

 2. Tupfer (Sammeltupfer)  -  des Sinus clitoridis 

          

        -  Von der Untersuchungsart hängt die Häufigkeit der Tupferentnahmen ab 

  Eine Tupferserie:   Untersuchung mittels PCR / RT-PCR 

   Zwei Tupferserien:   Kulturelle Untersuchung 
  (im Abstand von 7 Tagen)  

 
 -  Tupfer:  Amies Transportmedium mit Kohle  

 -  Transport: gekühlt als Übernachttransport  bei 4 °C 

 

Einzeltupfer: 

 

     

 

 

 

 

    Fossa clitoridis 

    
     
Sammeltupfer : 
 
     Sinus clitoridis          Sinus clitoridis                             Sinus clitoridis 
       (lateralis)                                (dorsalis)             (lateralis) 

                                   
Bilder: Reproduktionsmedizinische Einheit der Tierärztlichen Hochschule Hannover 


